Muster: So regeln Sie alles rund ums Diensthandy

Dienstvereinbarung
zur Nutzung des dienstlichen Smart-Phones
zwischen
der Dienststelle ...,
vertreten durch den Dienststellenleiter
Herrn/Frau ...
und dem Personalrat
der Dienststelle ...,
vertreten durch deren/dessen Vorsitzende(n)
Herrn/Frau ...


Vorbemerkung: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde die männliche Sprachform bei der Formulierung dieser Dienstvereinbarung gewählt. Personalrat und Firma versichern, dass sie alle Beschäftigten und andere Personen diskriminierungsfrei und gleichberechtigt behandeln werden.

§ 1 Anwendungsbereich
Diese Dienstvereinbarung regelt die Nutzung von mobilen Kommunikationsgeräten (iPhones, andere Smartphones und Mobiltelefone), die die Dienststelle den Beschäftigten zur Verfügung stellt. Sie gilt für alle Beschäftigten der Dienststelle. Die Nutzung privater Geräte für den dienstlichen Bereich ist nicht Gegenstand dieser Vereinbarung und wird in einer gesonderten Dienstvereinbarung geregelt.

§ 2 Ausstattung/Kosten
(1) Die Geräte werden denjenigen Beschäftigten dauerhaft zur Verfügung gestellt, deren Arbeit eine häufige Überarbeitung und Aktualisierung von Termindaten oder eine gute Erreichbarkeit bei relativ häufiger, betrieblich bedingter Abwesenheit vom Arbeitsplatz erfordert. Darüber hinaus erfolgen kurzzeitige Überlassungen an Beschäftigten im Rahmen von Rufbereitschaftszeiten.

(2) Falls ein Beschäftigter über mehrere dienstliche Rufnummern verfügt, wird vor der Bereitstellung eines neuen mobilen Kommunikationsgeräts mit diesem abgestimmt, welche Rufnummer auf das neue Gerät übertragen wird. 

(3) Um notwendige Zusatzgeräte (zum Beispiel Kfz-Halterung oder Freisprechanlage) betreiben zu können, werden den Beschäftigten Multi-Sim-Cards zur Verfügung gestellt.  Die Kosten für dienstlich notwendige Zubehörteile (Autoladekabel, Schutztasche etc.) werden von der Dienststelle getragen. 

(4) Die Firma trägt die Kosten der Nutzung der mobilen Endgeräte soweit diese innerhalb des in dieser Vereinbarung vereinbarten Rahmens erfolgt.

§ 3 Private Nutzung und Haftung
(1) Die mobilen Kommunikationsgeräte werden den Beschäftigten für dienstliche Zwecke zur Verfügung gestellt. Eine Nutzung (Telefonieren, Internetnutzung, Installation von „Apps“) für private Zwecke ist in angemessenem Umfang gestattet. Angemessen ist die Privatnutzung, wenn es dadurch nicht zu einer wesentlichen Beeinträchtigung der arbeitsvertraglichen Verpflichtungen kommt. 

(2) Im Ausland sind unter dieser Voraussetzung sowohl private Telefonate als auch die private Nutzung kostenfreier WLAN-Hotspots für Internetdienste zulässig. Ausgenommen ist jedoch die private Nutzung von Internetdiensten im Ausland mit Hilfe von „Daten-Roaming-Tarifen“. 

(3) Sofern die mobilen Kommunikationsgeräte die Nutzung von Apps ermöglichen, dürfen die Beschäftigten diese installieren und nutzen. Etwaige Kosten für private „Apps“ sind von den Beschäftigten selbst zu tragen. Die Beschäftigten sind für die Sicherung privater Daten und Apps selbst verantwortlich. Die Übernahme von privaten Daten oder gekauften Apps auf andere private Mobilgeräte in Abhängigkeit von den verwendeten Geräten kann nicht gewährleistet werden. Die Haftung der Beschäftigten für Schäden ist auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit begrenzt.  Das Umgehen bestehender Hardware- bzw. Software-Schutzmaßnahmen (z. B. durch sogenannte Jail Breaks) ist verboten.

§ 4 Dienstliche Nutzung
(1) Die Beschäftigten können die auf den mobilen Kommunikationsgeräten bereit gestellten Leistungsmerkmale und Apps zu dienstlichen Zwecken verwenden.

(2) Apps/Anwendungen, mit denen auf Datenbestände der Dienststelle zugegriffen wird, sind einvernehmlich in Anlage 1 zu dokumentieren.

§ 5 Anfordern von Auswertungen / Einzelverbindungsnachweisen über den Provider
(1) Summierte Auswertungen ohne Personenbezug können von den zuständigen Stellen angefordert und verwendet werden. Die Nutzung von Einzelverbindungsnachweisen ist eingeschränkt. Die letzten vier Ziffern der Rufnummern sind jeweils gelöscht oder unkenntlich gemacht. Empfänger von Einzelverbindungsnachweisen der Provider sind ausschließlich die in Anlage 2 benannten Beschäftigten. Sie wahren Stillschweigen und verfahren ausschließlich nach Maßgabe der folgenden Regelungen.

(2) Weiterleiten der Einzelverbindungsdaten nach ausdrücklicher Anforderung durch den betroffenen Rufnummerninhaber an diesen selbst. Dabei ist die Vertraulichkeit in geeigneter Weise zu gewährleisten (zum Beispiel: Versand in verschlossenem Umschlag). Im Einzelfall des Verdachts einer missbräuchlichen Nutzung kann eine Überprüfung der Daten nach vorheriger Zustimmung des Personalrats durchgeführt werden. Der Personalrat wird über das Ergebnis der Überprüfung informiert, bevor personelle Einzelmaßnahmen ergriffen werden. Weitere Analysen der Einzelverbindungsdaten finden nicht statt. Einzelverbindungsdaten bzw. -ausdrucke sind nach spätestens sechs Monaten zu löschen bzw. zu vernichten.

§ 7 Verfahrensregelungen
(1) Über den geplanten Einsatz neuer Systeme oder die Erweiterung oder Änderung bestehender Systeme wird der Personalrat rechtzeitig informiert; auf Wunsch findet eine Beratung statt. Dabei prüfen beide Seiten, ob die Bestimmungen dieser Vereinbarung eingehalten sind.

(2) Abweichungen sind nur im Rahmen einvernehmlicher, diese Vereinbarung ergänzender Regelungen erlaubt. Macht eine Seite geltend, dass sich neue Probleme für den Persönlichkeitsschutz der Beschäftigten ergeben, so kann sie eine ergänzende Regelung verlangen; hierüber ist Einvernehmen zu erzielen. Änderungen der Anlagen bedürfen des gegenseitigen Einvernehmens.

(3) Der Personalrat kann sich davon überzeugen, dass die Bestimmungen dieser Vereinbarung eingehalten werden. Zu diesem Zweck kann er jederzeit gemeinsam mit einem fachkundigen Experten der Dienststelle Einblick in die Systeme und die Systemkonfiguration nehmen. Alle auftauchenden Fragen werden Ihm fachkundig erläutert. Auf Verlangen werden ihm die entsprechenden Dokumentationen zur Verfügung gestellt.

§ 8 Schlussbestimmungen
(1) Gesetzliche und tarifvertragliche Regelungen, die den Anwendungsbereich dieser Vereinbarung treffen, gehen vor. Diese Vereinbarung tritt mit Unterzeichnung in Kraft.

(2) Diese Vereinbarung kann mit einer Frist von drei Monaten zum Ende eines Kalendermonats gekündigt werden.

(3) Eine Nachwirkung wird ausgeschlossen.


..., den __.__.____ 	Unterschrift Arbeitgeber			Unterschrift Personalrat




Dieser kostenlose Download stammt aus einer Ausgabe von „Personalrat heute“.
Sollten sie noch kein Abonnent sein, können Sie Ihre KOSTENLOSE Gratis-Ausgabe jetzt kostenlos anfordern. Ich bin sicher: Sie werden begeistert sein!
· Ja, ich möchte „Personalrat heute“ gratis testen und von allen Vorteilen profitieren: 

Ich erhalte gratis die 1. Ausgabe des 8-seitigen Informationsdienstes „Personalrat heute“. Kostenlos und ohne jedes Risiko – sowohl in Print als auch digital als pdf. Die Probeausgaben beider Formate darf ich in jedem Fall behalten. Ebenso darf ich die Gratis-Broschüre „Die 7 besten Tipps für Personalräte in schwierigen Zeiten “ in jedem Fall behalten. Nach Erhalt habe ich eine Ansichtszeit von 4 Wochen. Nun gibt es verschiedene Möglichkeiten
1. Beide Formate konnten mich überzeugen: Dann muss ich nichts weiter tun. Melde ich mich innerhalb der Ansichtszeit nicht beim Verlag, erhalte ich automatisch die weiteren Ausgaben zu einem Preis von 20,90 € + 10,45 € = 31,35 € pro Ausgabe + MwSt. + 2,60 € Versand. Der Informationsdienst erscheint 32 mal im Jahr. Ich kann den Bezug jederzeit zum Ende des nächsten Monats kündigen.
2. Ich möchte „Personalrat heute“ nur in Print oder nur digital als PDF weiter beziehen: Dann gebe ich Ihnen in diesem Fall innerhalb von 4 Wochen nach Erhalt der Ausgaben Bescheid, welche Variante ich gerne weiterbeziehen möchte. Dann beträgt der Preis für Print 20,90 € + MwSt. + 2,60 € Porto und Versand und für die digitale PDF-Version 20,90 € + MwSt. je Ausgabe. Ich kann den Bezug jederzeit zum Ende des nächsten Monats kündigen. Ich melde mich auch innerhalb der 4 Wochen nach Erhalt der Gratisausgabe, falls ich wider Erwarten keinen weiteren Bezug wünsche.

Vorname, Name:	____________________________________ (PRHWSANG4)
Firma:		____________________________________
Straße + Nr.:	____________________________________
Postleitzahl:		____________________________________
Ort:			____________________________________
E-Mail:		____________________________________
Telefon:		____________________________________
Unterschrift:	____________________________________
Jetzt ausfüllen und absenden an:
· Fax: 0931-4170497
· Telefon: 0931-4170427
· Post: Praktimedia GmbH, Winkelhausen 27, 51519 Odenthal
· E-Mail: kundenservice@praktimedia.de 

Unser Angebot richtet sich nur an Unternehmen, Industrie, Gewerbe, Handwerk, Handel, freie Berufe, öffentliche oder karitative Einrichtungen, den öffentlichen Dienst und Behörden sowie Verbände oder vergleichbare Institutionen und ist ausschließlich zur Verwendung in der beruflichen bzw. gewerblich oder selbständigen Arbeit vorgesehen. Nähere Auskünfte zum Datenschutz finden Sie unter www.praktimedia.de
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